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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §58 Abs1;

VwGG §34 Abs1 impl;

Rechtssatz

Im Beschwerdefall lässt das vom Beschwerdeführer ins Tre8en geführte Schreiben seinem Inhalt nach keinen Zweifel

daran, dass es sich dabei um keinen Bescheid handelt, mit dem die darin genannte Funkbewilligung widerrufen wurde,

stellt es seiner klaren Textierung nach doch (lediglich) in Aussicht, dass (erst) im Falle der Nichtbezahlung des dort

genannten Rückstandes beabsichtigt sei, die betre8ende "Funkbewilligung" zu widerrufen. Angesichts des klaren

Fehlens einer behördlichen Entscheidung über den Widerruf der Funkbewilligung könnte diesem Schreiben im Übrigen

auch die Bezeichnung "Bescheid" nicht Bescheidcharakter verleihen (vgl den Beschluss vom 10. Oktober 2001, Zl.

2001/03/0291).
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